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D E R    L A N D R A T  
Geschäftsbereich: 

Personal und Organisation 
DRUCKSACHE 

Az.: 

10 
lfd. Nr. Jahr 

Datum: 

27.08.2019 
76 2019 

 

Vorlage 
 

  Zutreffendes ankreuzen ⌧ 

    Beschlussvorschlag 

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-
lich 

nicht- 
öffentlich 

ange- 
nommen 

abgelehnt geändert 

                  

                  

 Kreisausschuss            

 Kreistag 11.09.2019      

 Die Ziele der UN-Behindertenrechtskon-
vention wurden berücksichtigt: 

 ja  nein  entfällt 

       

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich 10 

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

10  gez.  I                                    
      Nöldner                                     gez. Radeck (Handzeichen) 

 
Betreff: 

 
Bekanntgabe einer Eilentscheidung gem. § 89 Satz 1 NKomVG; 
hier: Ausschreibung der Wahlbeamtenstelle der Ersten Kreisrätin / des Ersten Kreisrates 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Die in der Vorlage als Anlage beigefügte Eilentscheidung wird zur Kenntnis genommen. 



 
 DRUCKSACHE 
Vorlage lfd. Nr. Jahr 

(Fortsetzungsblatt) 76 2019 
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Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 
In der Sitzung des Kreisausschusses vom 21.06.2019 wurde folgender Beschluss per 
Eilentscheidung gefasst:  5 
 
Zu TOP 9:  
Eilentscheidung gemäß § 89 Satz 1 NKomVG 
hier: Ausschreibung der Wahlbeamtenstelle der Ersten Kreisrätin / des Ersten Kreisrates 
(75/2019) 10 
 
Der Kreisausschuss fasste mit der Mehrheit der Stimmen folgenden Beschluss:  
 
„Der Kreisausschuss beschließt gem. § 89 Satz 1 NKomVG im Wege einer Eilentschei-
dung die Wahlbeamtenstelle der Ersten Kreisrätin / des Ersten Kreisrates mit dem bei-15 
liegenden Text öffentlich auszuschreiben.“ 
 
Die Einzelheiten ergeben sich aus der am 21.06.2019 getroffenen Eilentscheidung nach 
§ 89 Satz 1 NKomVG, die dieser Vorlage beigefügt ist.  
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